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Stand: Jänner 2024 

Plan- und Heiterwangersee (Revier 7028)  
 

I N F O für Angler 
 

INFORMATIONEN (allgemein): 
 
Tourismusverband Naturparkregion Reutte, Untermarkt 34, 6600 Reutte 
Теl.: +43 (0)5672 62336, Fаx: +43 (0)5672 62336-40, E-Mail: info@reutte.com HP: www.reutte.com  
 
Tiroler Zugspitz Arena - Tourismusbüro Berwang, Hsnr. 82, 6622 Berwang 
Tel.: +43 (0)5673 20000 400, E-Mail: berwang@zugspitzarena.com, www.zugspitzarena.com  
 
Land Tirol – Seeverwaltung - Ansprechpartner 
Abteilung Liegenschaftsverwaltung, Eduard-Wallnöfer-Platz 3, 6020 Innsbruck 
Tel.: +43 (0)512 508 2303, Fax: DW-742305, E-Mail: liegenschaftsverwaltung@tirol.gv.at  
 
GEWÄSSER: GRÖSSE, LÄNGE, BREITE, TIEFE, SEEHÖHE: 
Plansee:  287 ha Fläche, 4,5 km lang, 1,3 km breit, 78 m tief, 976 m über dem Meer. 
Heiterwangersee: 137 ha Fläche, 2,2 km lang, 0,9 km breit, 60 m tief, 976 m über dem Meer. 
 
ANGELSAISON: 
PLAN- UND HEITERWANGERSEE: 16. März bis 31. Oktober 
 
AUSGABE VON ANGELLIZENZEN: 
Jeder Lizenznehmer muss einen Nachweis über die fachliche Eignung erbringen (z.B. Unterweisungsbestätigung oder staatlicher 
Fischereischein) und entweder im Besitz einer Tiroler Fischerkarte oder einer Gastfischerkarte sein. Gastfischerkarten sowie 
Tageslizenzen können über https://www.hejfish.com/#! erworben werden. Dafür ist eine einmalige Registrierung erforderlich! Alle 
Unterlagen sind bei der Ausübung der Fischerei mitzuführen bzw. digital vorzuweisen.  
 
Bei nachfolgenden Adressen erhalten Sie erforderlichenfalls Unterstützung beim Erwerb einer Tageslizenz: 
 
Campingplatz Seespitze, Markus Griesser & Rezeptionsteam, Am Plansee 1, 6600 Breitenwang, 
Tel.: +43 (0)5672 78121, Handy: +43 (0)676 8245225, E-Mail: info@plansee-tirol.at 
Öffnungszeiten: 1. Mai – 15. Oktober, täglich von 08:00 – 22:00 Uhr 
 
Campingplatz Sennalpe, Markus Griesser & Rezeptionsteam, Am Plansee 9, 6600 Breitenwang, 
Tel.: +43 (0)5672 78115, E-Mail: info@plansee-tirol.at 
Öffnungszeiten: April – Oktober / täglich mind. 09.00 – 12.30 bzw. 14.00 – 19.00 bzw. weitere Details incl. restliche Monate                                   
- siehe Homepage www.plansee-tirol.at 
 
KARTENPREISE und BOOTSBENÜTZUNG: 
Tageslizenzen Plan- und Heiterwangersee: 20,- Euro 
Tageslizenzen Fliegenfischerstrecke: 28,- Euro  
Jahreslizenzen: (Sollten diese ausverkauft sein, so ist eine Eintragung in die Warteliste der Seeverwaltung möglich, Reihung nach 
Anmeldung!) 
500,- Euro für Revier 7028 ohne Zu- und Abflüsse 
Entgelt für Boote mit E-Motor (Benützung der Wasserwelle): 30,- Euro pro Angelsaison, Jahresbootsplakette erhältlich bei den 
Ausgabestellen Campingplatz Seespitze, Campingplatz Sennalpe; Fischerboote mit E-Motor sind mit dieser Plakette gut sichtbar 
am Spiegel des Bootes zu versehen und alle Fischerboote mit und ohne E-Motor mit einer weißen Fahne zu kennzeichnen; beim 
Bootsangeln ist u.a. auf Lichtsignale der Aufsichtsorgane zu achten, diese sind unverzüglich anzusteuern. 
 
FISCHEREIAUFSICHT: 
Die Organe der Fischereiaufsicht tragen ein Dienstabzeichen! Den Anweisungen der Aufsicht ist Folge zu leisten! 
 
BERUFSFISCHEREI: 
Auf die Fangeinrichtungen der Berufsfischerei ist ausdrücklich Rücksicht zu nehmen. 
 
BOOTSVERLEIH: 
Hotel „Fischer am See“, 6611 Heiterwang, Fischer am See 1, Tel. +43 (0)5674 5116; Preis auf Anfrage 
 
ANGELMETHODEN: 
a) 2 Ruten mit der Hegene – pro Rute max. 5 Nymphen 
b) 1 Rute mit der Hegene und 1 Spinnrute 
c) Schleppfischen ist mit 2 Ruten mit max. je 1 Anbissstelle erlaubt 
 
 

http://www.tiscover.at/at/guide/108734sy,de,SCH1/objectId,RGN193575at,_hm,286563,_sm,287435/mailfs.html
http://www.reutte.com/
mailto:berwang@zugspitzarena.com
http://www.zugspitzarena.com/
mailto:liegenschaftsverwaltung@tirol.gv.at
https://www.hejfish.com/
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ANGELZEIT: 
Das Angeln ist von der Morgen- bis zur Abenddämmerung erlaubt, Nachtangeln verboten! 
 
FANGERGEBNIS: 
Das Fangergebnis muss unverzüglich in die Fangliste eingetragen und am Ende des Angeltages über hejfish unter „Fangergebnis 
eintragen“ direkt beim Revier 7028 auch bei einer Leermeldung hinterlegt werden. Fische, die das Brittelmaß erreicht haben oder 
nicht lebensfähig sind, sind zu entnehmen und unverzüglich in die Fangliste einzutragen. Die Lebendhälterung von gefangenen 
Fischen am See ist generell verboten!  
 
 
FISCHBESTAND: 
Seesaiblinge, Renken, See-, Bach- und Regenbogenforellen, Äschen, Flussbarsch, Elritzen, Koppen, Schmerlen, Dohlenkrebs. 
 
SCHONZEITEN UND SCHONMASZE:  
 

ART SCHONZEIT SCHONMASS 
Renke 01.11. - 15.03. 35 cm 

Seesaibling 01.10. - 15.03. 25 cm 

Bachforelle 01.10. - 15.03. 50 cm 
Regenbogenforelle - 30 cm 

Seeforelle 01.10. - 15.03. 50 cm 

Äsche 01.11. – 15.05. 42 cm 

Flussbarsch - - 

Weißfische - - 

Elritze 01.04. – 15.06. max. 20 Stk.! 

Koppe, Bachschmerle, Krebs ganzjährig geschützt - 
 
FANGBEGRENZUNG: 
Tägl. 5 Salmoniden (Saiblinge, Forellen, Renken, Äschen) und zusätzlich täglich 20 Elritzen; verangelte Fische sind dem Tagesfang 
einzurechnen. Barsche und Weißfische sowie alle nicht im Fangergebnis bzw. in obiger Tabelle gelisteten Fischarten sind 
biotopfremd und müssen entnommen werden! 
 
ERLAUBTE KÖDER: 
Elritze („Pfrille“), Blinker, Wobbler, Twister, Gummifische (Shads, Softjerks, Drop-Shot-Köder) und alle künstlichen Fliegen bzw. 
Hegene 
 
Nicht Erlaubte Köder: 
Lebendköder (Fische, Würmer, Insekten) sowie Lockköder wie Brot, Mais, Käse und Teig und das Anfüttern sind verboten! 
 
 
KÖDERFISCHE: 
Als Angelköder sind alle künstlichen oben genannten Köder erlaubt. Köderfische sind mit Ausnahme der Elritze und dem 
Flussbarsch nicht erlaubt. Es dürfen keine anderen lebenden Fische am Gewässer mitgeführt werden. Die Köderfische sind 
vor der Montage am Haken zu töten. Während der Schonzeit dürfen Elritzen weder gefangen, mitgeführt noch als Köder verwendet 
werden. Aus seuchenhygienischen Gründen dürfen nur aus dem See stammende Köderfische Verwendung finden. 
 
Zugang/Zufahrt zur Slipanlage am Seespitz: 
Die Benützung des Zugangs erfolgt auf eigene Gefahr und auf jederzeitigen Widerruf. 


